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Öffentliche Bekanntmachung

Widmung von Straßen nach dem
Straßen- und Wegegesetz NW

Gemäß § 6 (1) Straßen- und Wegegesetz
NRW wird die im Eigentum der Stadt
Münster stehende Straße Mathilde-
Anneke-Weg einschließlich des Rad- und
Fußweges zur Straße Hacklenburg dem
öffentlichen Straßenverkehr gewidmet.

Die als Rad- und Fußweg dargestellte
Straßenfläche wird nur für den öffent-
lichen Radfahrer- und Fußgängerverkehr
gewidmet.

Die Widmung bezieht sich auf die 
Straßenfläche, die in dem Übersichtsplan 
Nr. 1 dargestellt ist.

Der Übersichtsplan ist Bestandteil dieser
Widmungsverfügung. 

Die Straße wird als Gemeindestraße ein-
gestuft.

Übersichtsplan Nr. 1
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Gegen die Widmung ist der Widerspruch
zulässig. Er ist innerhalb eines Monats
vom Tage dieser Bekanntmachung an
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift
beim Oberbürgermeister der Stadt Müns-
ter (Postanschrift: Der Oberbürgermeister,
48127 Münster) zu erheben. Ein Nacht-
briefkasten befindet sich am Stadthaus 1,
Klemensstraße 10. Der Widerspruch kann
auch direkt beim Vermessungs- und Ka-
tasteramt (Postanschrift: Der Oberbürger-
meister, Vermessungs- und Katasteramt,
48127 Münster) erhoben werden.

Münster, den 11. November 2004

Der Oberbürgermeister

I.V.

Joksch
Stadtbaurat

Widmung von Straßen nach dem
Straßen- und Wegegesetz NW

Gemäß § 6 (1) Straßen- und Wegegesetz
NW werden folgende im Eigentum der
Stadt Münster stehende Straßen dem öf-
fentlichen Straßenverkehr gewidmet: 

Franz-Hitze-Straße
von der Weseler Straße bis zum
Kappenberger Damm 

Rüpingstraße
von der Franz-Hitze-Straße bis zur Eifel-
straße einschließlich der Stichstraße.

Die Widmungen beziehen sich auf die
Straßenflächen, die in dem Übersichts-
plan Nr. 2 dargestellt sind. Der Über-
sichtsplan ist Bestandteil dieser
Widmungsverfügung. 

Die Straßen werden als Gemeindestraße
eingestuft.

Gegen die Widmung ist der Widerspruch
zulässig. Er ist innerhalb eines Monats
vom Tage dieser Bekanntmachung an

schriftlich oder mündlich zur Niederschrift
beim Oberbürgermeister der Stadt Müns-
ter (Postanschrift: Der Oberbürgermeister,
48127 Münster) zu erheben. Ein Nacht-
briefkasten befindet sich am Stadthaus 1,
Klemensstraße 10. Der Widerspruch kann
auch direkt beim Vermessungs- und Ka-
tasteramt (Postanschrift: Der Oberbürger-
meister, Vermessungs- und Katasteramt,
48127 Münster) erhoben werden.

Münster, den 11. Nobember 2004

Der Oberbürgermeister

I.V.

Joksch
Stadtbaurat

Widmung von Straßen nach dem
Straßen- und Wegegesetz NW

Gemäß § 6 (1) Straßen- und Wegegesetz
NW werden folgende im Eigentum der
Stadt Münster stehende Straßen und
Plätze dem öffentlichen Straßenverkehr
gewidmet: 

Hugo-Pottebaum-Platz
Der Parkplatz und die Fahrbahn nördlich
der Vennemannstraße.

Petronillaplatz
zwischen der Straße Petronillaplatz und
dem Hugo-Pottebaum-Platz. Ein Teilstück
des Petronillaplatzes war bisher als Flä-
che für den Fußgängerverkehr gewidmet. 

Die Widmungen beziehen sich auf die
Straßenflächen, die in dem Übersichts-
plan Nr. 3 dargestellt sind. Der Über-
sichtsplan ist Bestandteil dieser Wid-
mungsverfügung. 

Die Straßen werden als Gemeindestraßen
eingestuft.

Gegen die Widmung ist der Widerspruch
zulässig. Er ist innerhalb eines Monats
vom Tage dieser Bekanntmachung an
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift
beim Oberbürgermeister der Stadt Müns-
ter (Postanschrift: Der Oberbürgermeister,
48127 Münster) zu erheben. Ein Nacht-
briefkasten befindet sich am Stadthaus 1,
Klemensstraße 10. Der Widerspruch kann
auch direkt beim Vermessungs- und
Katasteramt (Postanschrift: Der Ober-
bürgermeister, Vermessungs- und Katas-
teramt, 48127 Münster) erhoben werden.

Münster, den 11. Nobember2004

Der Oberbürgermeister

I.V.

Joksch
StadtbauratÜbersichtsplan Nr. 2
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Aufnahme eines Aufgebotes

Der Gläubiger des in Verlust geratenen
Sparbuches

Nr. 392323333

der Sparkasse Münster hat dessen Kraft-
loserklärung beantragt.

Der Inhaber dieses Sparbuches wird hier-
mit aufgefordert, binnen 3 Monaten, ge-
rechnet von dem u. g. Datum an, seine
Rechte unter Vorlegung des Sparbuches
anzumelden; andernfalls wird das Spar-
buch für kraftlos erklärt.

Münster, den 16. November 2004

Sparkasse Münsterland Ost
„Der Vorstand”

Aufnahme von Kraftloserklärungen

Das aufgebotene Sparkassenbuch 

Nr. 423329440

ausgestellt von der Sparkasse Münster,
wird hiermit für kraftlos erklärt.

Münster, den 18. November 2004

Sparkasse Münsterland Ost
„Der Vorstand“

Das aufgebotene Sparkassenbuch 

Nr. 323095869

ausgestellt von der Sparkasse Münster,
wird hiermit für kraftlos erklärt.

Münster, den 18. November 2004

Sparkasse Münsterland Ost
„Der Vorstand“

Das aufgebotene Sparkassenbuch 

Nr. 323165670

ausgestellt von der Sparkasse Münster,
wird hiermit für kraftlos erklärt.

Münster, den 18. November 2004

Sparkasse Münsterland Ost
„Der Vorstand“

Das aufgebotene Sparkassenbuch 

Nr. 323149997

ausgestellt von der Sparkasse Münster,
wird hiermit für kraftlos erklärt.

Münster, den 18. November 2004

Sparkasse Münsterland Ost
„Der Vorstand“

Übersichtsplan Nr. 3
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